
 

 
 
 
Schulhausordnung Standort Kirchdorf 

 
In unserem Schulhaus leben über 100 Personen zusammen, große und kleine, 
starke und schwache. Wir wollen miteinander möglichst gut auskommen, also 
müssen wir uns alle an einige Abmachungen halten. 
Die Anordnungen der Lehrpersonen und der Hauswarte müssen befolgt werden. 

 
1. Umgang mit Menschen 
Du gehst anständig und rücksichtsvoll mit allen Menschen um. Du hilfst jüngeren und 
schwächeren Mitschülerinnen und Mitschülern und beschützt sie. Wir dulden an 
unserer Schule weder offene noch versteckte Gewalt, also keine 
 körperliche und psychische Gewalt (Schlägereien, Beschimpfungen, Drohungen, Erpressungen...) 
 jegliche Form von Rassismus 
 jegliche Form von sexueller Belästigung 
 das Tragen von Waffen. 

 
2. Umgang mit Sachen 
Du trägst Sorge zu eigenem und fremdem Eigentum.  
Wir dulden 
 keine mutwillige Beschädigung von fremdem Material 
 kein Stehlen von fremdem Eigentum 
 keine Schmierereien auf Wänden und Mobiliar 
 kein achtloses Wegwerfen von Abfällen. 

 
3. Parkplatz für Velos etc. 
Du stellst dein Velo, dein Mofa oder andere Rollgeräte in den Velounterstand an der 
Zelgstrasse. Der Parkplatz an der Seegasse ist ausschliesslich für Autos. Auf dem 
ganzen Schulhausgelände darfst du mit dem Velo nicht herumfahren.  
 
4. Schulbeginn/ Schulschluss 
Du darfst das Schulhaus nach dem ersten Läuten betreten. Nach Schulschluss lässt 
du deinen Arbeitsplatz ordentlich zurück: das Pult ist abgeräumt, die 
Garderobenablage ist leer. Für die Kinder am Mittagstisch gelten die Regeln der 
Tagesschule.  
 
5. Hausschuhe 
Du ziehst in allen Schulräumen Finken an. In der Schulküche und im Werkraum sind 
aus Sicherheitsgründen die Strassenschuhe zu tragen. 
 
6. Arbeit im Gang 
Du darfst in den Gängen arbeiten und spielen, aber nimm Rücksicht und sei leise, 
damit die anderen Klassen ungestört arbeiten können.   

 
 
 
 



 

7. Pausen 
Du gehst in der grossen Pause nach draussen und darfst auf dem ganzen Areal 
spielen, mit Ausnahme des Veloständers und des Parkplatzes. Falls die 
Kindergartenkinder drinnen arbeiten, nimm Rücksicht. Das Pausenareal darf nicht 
verlassen werden! 
Ball- und Wurfspiele dürfen auf dem Rasen und auf dem Hartplatz gespielt werden, 
nicht aber auf dem Platz vor dem Eingang, in der Pausenhalle oder im Schulhaus.  
 
8. Schutz der Umwelt 
Du entsorgst deine Abfälle immer in den Abfallkörben.  
Du trägst Sorge zu allen Pflanzen und Tieren auf dem Schulareal, damit sie wachsen 
und gedeihen können.  

 
9. Rasenplatz 
Den Rasen darfst du immer benützen, wenn  kein „Fahrverbot“ dasteht. 
Stollenschuhe darfst du auf dem Schulhausrasen nicht benutzen.  

 
10. Turnhalle und Garderobe 
Du brauchst Hallenturnschuhe (ohne schwarze Sohlen) und Aussenturnschuhe, 
welche nur draussen getragen werden. Du darfst nur mit Erlaubnis oder Begleitung 
der Lehrerin/des Lehrers die Turnhalle und ihre Nebenräume betreten. 

 
11. Schneeballwerfen 
Faire Schneeballschlachten und  gegenseitiges„Waschen“ sind nur auf der 
Spielwiese/dem Fussballfeld erlaubt, siehe Plan beim Eingang.  
 
12. Handy/Natel 
Zyklus 1 & 2 
Während der Unterrichtszeit ist der Gebrauch von Handys, Uhren mit Games etc. 
nicht erlaubt. Die Geräte sind ausgeschaltet im Rucksack versorgt oder werden gar 
nicht erst in die Schule mitgenommen. Bei Missachtung der Regeln wird das Gerät 
von der Lehrkraft eingezogen und die Eltern des betreffenden Schulkindes müssen 
es in der Schule abholen kommen.  
Zyklus 3 
Für den Zyklus 3 gelten die „Abmachungen zur Nutzung der Smartphones in der 
Schule“, welche von den SuS und deren Eltern unterzeichnet wurde. 
 

13. Suchtmittel 
Auf dem ganzen Schulareal herrscht für alle Schulpflichtigen ein striktes Besitz- und 
Konsumationsverbot aller Arten von Suchtmitteln!  
 
14. Ausserschulische Nutzung  
Die Bevölkerung darf den Aussenbereich des Schulhauses (Spielplatz, 
Kindergartengelände etc.) ebenfalls nutzen, aber der Schulbetrieb, respektive der 
Kindergartenbetrieb darf auf keinen Fall gestört werden. Falls Spielmaterial 
gebraucht wird, muss dieses nach Gebrauch wieder verräumt werden. Zu allen 
Sachen ist unbedingt Sorge zu tragen.   
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